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2-jährige Fachschule Technik 
 
Versicherungsschutz während der Projektarbeit 
 
1. Versicherungsschutz die Unfällen 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der 2-jährigen Fachschule Technik besteht während der 
Projektbearbeitung in einem Betrieb oder einer anderen Einrichtung außerhalb der Schule 
ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII., wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
- Das Projekt ist Bestandteil der schulischen Ausbildung. 
- Das Projekt kann aufgrund mangelnder technischer Ausstattung oder fehlender Räum-

lichkeiten nicht in der Schule durchgeführt werden 
- Eine Betreuung durch die fachlich zuständige Lehrkraft erfolgt durch gelegentliche Be-

suche und ergänzend dadurch, dass eine gegenseitige Kontaktaufnahme telefonisch 
oder per Email möglich ist. 

 
2. Versicherungsschutz bei Verursachung von Schäden 
 

Die Haftpflichtdeckung und Regelung von Sachschäden der Schülerinnen und Schüler wird 
durch den Erlass des MK vom 18.05.1972 (SVBl. S. 157) geregelt. 
 
Der Haftpflichtdeckungsschutz umfasst Fälle, in denen von Dritten im Zusammenhang mit 
dem Betriebspraktikum, einer Betriebsbesichtigung, dem fachpraktischen Unterricht in au-
ßerschulischen Werkstätten oder dem Lehrgang zur Berufsvorbereitung beim Betriebsprak-
tikum gegen Schülerinnen und Schüler Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. Die-
ser Deckungsschutz ist bei Personenschäden inzwischen auf 500.000 € und bei Sachschä-
den auf 50.000 € begrenzt worden. Unter die o. a. Aufzählung fallen auch Projektarbeiten, 
die in einem Betrieb durchführt werden.  
 
Voraussetzung dafür ist immer, dass keine grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz vorliegt. 
Darüber hinaus sollte deutlich werden, dass den mit der Aufsicht beauftragten Person (Lehr-
kräfte, Meister etc.) keine Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann, da der Kommunale 
Schadensausgleich Hannover nur eintritt, wenn aufgrund einer gesetzlichen oder freiwilligen 
Versicherung eine Entschädigung nicht in Betracht kommt. Ausgleichsfähig sind nur Kosten, 
die durch Leistungen Dritter nicht gedeckt sind. 


